
Gubener Wasser- und
Abwasserzweckverband

Beschlussvorlage Nr. VV 11/2024

Termin Stimmen Stimmen Stimmen Stimmen Stimm-
gesamt anwesend dafür dagegen enthaltung

Beschlussfassung
Verbandsversammlung 02.12.2024    

Bestätigung Beschlussfassung: 02.12.2024 ..…………………………………...
Homeister

 Stellv. Vors. der Verbandsversammlung

Betreff: Festsetzung der Gebühren im Bereich Abwasser 
für die Wirtschaftsjahre 2025/2026

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt
die Gebühren für Abwasser gemäß Kalkulationen für die Wirtschaftsjahre 2025/2026 
wie folgt:

Abwassermengengebühr EI 3,44 EUR/m³
Abwassermengengebühr EII 3,82 EUR/m³
Abwassermengengebühr EIII 4,14 EUR/m³

Die Grundgebühren der Mandanten E I - E III bleiben unverändert.

Zählergröße / Zählergröße Jahresgrundgebühr E I
Nenndurchfluss nach MID
___________________________________________________________
Qn 2,5 m³/h Q3 4 m³/h 99,00 Euro
Qn 6,0 m³/h Q3 10 m³/h 554,40 Euro
Qn 10,0 m³/h Q3 16 m³/h 2.475,00 Euro
Qn 15,0 m³/h Q3 25 m³/h 4.950,00 Euro
Qn 40,0 m³/h Q3 63 m³/h 5.841,00 Euro
Qn 60,0 m³/h Q3100 m³/h 6.583,50 Euro
für jeden weiteren angefangenen m³/h 39,60 Euro



Zählergröße / Zählergröße Jahresgrundgebühr E II
Nenndurchfluss nach MID
___________________________________________________________
Qn 2,5 m³/h Q3 4 m³/h 192,17 Euro
Qn 6,0 m³/h Q3 10 m³/h 1.076,15 Euro
Qn 10,0 m³/h Q3 16 m³/h 4.804,25 Euro
Qn 15,0 m³/h Q3 25 m³/h 9.608,50 Euro
für jeden weiteren angefangenen m³/h 76,87 Euro

Zählergröße / Zählergröße Jahresgrundgebühr E III
Nenndurchfluss nach MID
___________________________________________________________
Qn 2,5 m³/h Q3 4 m³/h 157,69 Euro
Qn 6,0 m³/h Q3 10 m³/h 883,06 Euro
Qn 10,0 m³/h Q3 16 m³/h 3.942,25 Euro
Qn 15,0 m³/h Q3 25 m³/h 7.884,50 Euro
für jeden weiteren angefangenen m³/h 63,08 Euro

Fäkalienmengengebühr E I-III 7,59 EUR/m³

Zählergröße / Zählergröße Jahresgrundgebühr E I-III
Nenndurchfluss nach MID
___________________________________________________________
Qn 2,5 m³/h Q3 4 m³/h 100,00 Euro
Qn 6,0 m³/h Q3 10 m³/h 240,00 Euro
Qn 10,0 m³/h Q3 16 m³/h 400,00 Euro
Qn 15,0 m³/h Q3 25 m³/h 600,00 Euro

Klärschlammmengengebühr E I-III 23,72 EUR/m³

NSW Mischkanal im E I 2,08 EUR/m³

NSW Regenkanal im E I 0,96 EUR/m³

Vorlage wurde eingereicht: am 14.11.2024    durch:  .....................................
R. Philipp

 Verbandsvorsteher



Sachdarstellung:

Grundlage des Beschlusses ist die erstellte Kalkulation des GWAZ. 

Im Bereich Abwasser (leitungsgebunden) wird weiterhin eine nach den Mandanten 
getrennte Kalkulation durchgeführt. 

Die Klärschlamm- und Fäkaliengebühren werden weiter als einheitliche Kalkulationen 
über alle Gebiete ermittelt.

Weitere Grundlagen der Kalkulation sind die kalkulatorischen Zinssätze aus den 
einzelnen Bereichen. Hier wurde ein gewichteter Durchschnittszins anhand der 
aktuell anhängigen Kredite gebildet und die sich daraus ergebenen Kosten den 
Mandanten kalkulationswirksam zugeordnet.

Mandant Zinssatz Kalk 2025/2026
W/E I: 1,35 %
W/E II: 1,13 %
W/E III: 1,05 %

Alle entstandenen Kostenüberdeckungen aus der Nachkalkulation 2022/2023 
werden in den vorliegenden Kalkulationen für 2025/2026 vollständig an die Kunden 
zurückgegeben. 
Kostenunterdeckungen werden nicht berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die kalkulierten Gebühren sind kostendeckend.


